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 Veröffentlicht am 25.10.2001

Norm

AÜG §1 Abs3

Rechtssatz

Es kommt nicht auf das tatsächliche Vorhandensein einer Konzession oder Bewilligung an, sondern ausschließlich

darauf, ob die Pflicht zur Erwirkung einer solchen für den Überlasser besteht.

Entscheidungstexte

8 ObA 28/01b
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